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Der Oberblrgermeister Datum:
09.03.2022

OFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:
VB 2/S-BC Strategisches Beteiligungscontrolling

Beteiligt:

Betreff:
Theater Hagen gGmbH
hier: Geschaftsordnungen des Aufsichtsrates und der Geschaftsleitung

Beratungsfolge:
17.03.2022 Haupt- und Finanzausschuss
31.03.2022 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Hagen beschlie3t die Geschaftsordnung fiir die Theaterleitung
der Theater Hagen gGmbH in der dieser Vorlage anhangenden Fassung.

2. Der Rat der Stadt Hagen stimmt der Geschaftsordnung fur den Aufsichtsrat der
Theater Hagen gGmbH in der dieser Vorlage anhangenden Fassung zu.

3. Der Rat der Stadt Hagen ermachtigt den Oberblrgermeister, die erforderlichen
Beschlisse der Theater Hagen gGmbH im Rahmen eines schriftlichen
Gesellschafterbeschlusses nach § 48 GmbH-Gesetz zu fassen.
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Kurzfassung
entfallt
Begriindung

Der Gesellschaftsvertrag der Theater Hagen gGmbH sieht vor, dass die Regelungen
des Gesellschaftsvertrages in einem dort geregelten Umfang durch zwei
Geschaftsordnungen, namentlich eine flr die Theaterleitung und eine fur den
Aufsichtsrat, konkretisiert werden. Uber die Entwiirfe der Geschéftsordnungen ist bis
jetzt nicht beschlossen worden.

Nach § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Theater Hagen gGmbH gibt die
Gesellschafterversammlung der Theaterleitung eine Geschaftsordnung. Die als
Anlage beigefugte Geschaftsordnung wurde einvernehmlich zwischen dem
Geschaftsfihrer, dem Intendanten und dem Generalmusikdirektor abgestimmt. Sie
konkretisiert das Zusammenspiel und die Befugnisse von Geschaftsfuhrer
(Verwaltungsdirektor), Intendant und Generalmusikdirektor und regelt Wertgrenzen
fur Geschafte, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedurfen. Die Definition
dieser Wertgrenzen ist laut Gesellschaftsvertrag zwingend.

Nach § 14 Abs. 10 des Gesellschaftsvertrages gibt sich der Aufsichtsrat vorbehaltlich
der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung eine Geschaftsordnung. In
der Geschaftsordnung fur den Aufsichtsrat werden die Regelungen rund um den
Ablauf von Sitzungen festgeschrieben.

Der Aufsichtsrat der Theater Hagen gGmbH hat am 08.03.2022 folgenden Beschluss
gefasst:

1. Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen folgenden Beschluss zu
fassen:
Der Rat der Stadt Hagen beschliet die Geschaftsordnung fur die
Theaterleitung in der dieser Vorlage anhangenden Fassung.

2. Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Rat der
Stadt Hagen gibt sich der Aufsichtsrat die Geschaftsordnung fir den
Aufsichtsrat in der dieser Vorlage anhangenden Fassung.

Der Rat der Stadt Hagen wird um eine entsprechende Beschlussfassung gebeten.

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
E sind nicht betroffen
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

|Z| keine Auswirkungen (0)
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Finanzielle Auswirkungen
x | Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.
gez. Erik O. Schulz gez. Christoph Gerbersmann

Oberbiirgermeister Erster Beigeordneter und Stadtkammerer
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Die Gesellschafterversammlung der Theater Hagen gGmbH erladsst auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 03.07.2014 die folgende

Geschaftsordnung fiir die Theaterleitung

§ 1 Allgemeines

(1) Der Verwaltungsdirektor/die Verwaltungsdirektorin ist Geschéaftsfiihrer*in der Theater Hagen
gGmbH.

(2) In kinstlerischer Hinsicht wird die Gesellschaft durch den Intendanten/die Intendantin und den
Generalmusikdirektor/die Generalmusikdirektorin vertreten; Intendant*in und Generalmusikdi-
rektor*in vertreten sich dabei gegenseitig. In reprdsentativen Angelegenheiten vertritt der Inten-
dant/die Intendantin die Gesellschaft, ausgenommen in reprasentativen Konzert- und Orchester-
angelegenheiten, in denen der Generalmusikdirektor/die Generalmusikdirektorin die Gesellschaft
vertritt.

(3) Verwaltungsdirektor*in, Intendant*in und Generalmusikdirektor*in bilden die Theaterleitung.

§ 2 Aufgaben des/der Geschiftsfiihrer*in, des/der Intendant*in und des/der Generalmusik-

direktor*in

(1) Die Theaterleitung ist zustéandig und verantwortlich fiir die Einhaltung der finanziellen Rahmen-
bedingungen, an denen sich die kiinstlerischen Vorgaben der Spielplangestaltung zu orientieren
haben.

1. Der/Die kaufmannische Geschaftsfiihrer*in ist insbesondere zustandig fir:

Die Erstellung und Uberwachung des Finanz- und Wirtschaftsplanes;

die mittelfristige Finanzplanung;

die Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplanes;

samtliche Personalangelegenheiten beim Nicht-klinstlerischen Personal (beim kiinstleri-
schen Personal lediglich in arbeits- und tarifrechtlicher Hinsicht, dariiber hinaus ist zustan-
dig der Intendant bzw. der Generalmusikdirektor);

die Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der Betriebseinrichtungen, soweit sie der
Gesellschaft Gbertragen sind;

die Organisation der Betriebsablaufe einschlieRlich der Arbeitssicherheit;

die Uberlassung von Rdumen und Betriebseinrichtungen an Dritte;

2. Dem Intendanten/der Intendantin obliegt die kiinstlerische Leitung des Theaterbetriebes. Ins-
besondere ist er/sie zustandig fur:

Die Aufstellung, Gestaltung und Durchfiihrung des Spielplanes unter Einhaltung der finan-
ziellen Rahmenbedingungen;

die Entscheidung tiber den Erwerb von Auffiihrungsrechten;

die Bestimmung von Leitungsfunktionen fir jede Inszenierung;

die Personalangelegenheiten (einschlieRlich der Personalauswahl) des kiinstlerischen Per-
sonals;

die AuRendarstellung des Theaterbetriebs;

die Vorstellungsdisposition und deren Veranderung;

Marketing, Werbung, Sponsoring




3. Unter Beriicksichtigung der kiinstlerischen Gesamtverantwortung des Intendanten/der Inten-
dantin obliegt dem Generalmusikdirektor/der Generalmusikdirektorin die kiinstlerische Ver-
antwortung fir den musikalischen Betrieb des Theaters sowie die Leitung des Konzertbetrie-
bes. Insbesondere ist er im Bereich des Konzertwesens zustandig fiir:
¢ Die Aufstellung, Gestaltung und Durchfiihrung des Konzertspielplanes unter Einhaltung der
finanziellen Rahmenbedingungen;

¢ die Entscheidung lber den Erwerb von Auffihrungsrechten;

e die Auswahl des kiinstlerischen Personals;

e die AulRendarstellung des Konzertwesens und Konzertbetriebs einschlielllich Marketing
und Sponsoring;

e die Konzertdisposition und deren Verdanderung in Absprache mit dem Intendanten

(2) Unabhéangig von der Berichtspflicht des Geschéftsfuhrers/der Geschaftsfihrerin gegeniiber dem
Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung unterrichtet die Theaterleitung den Vorsitzen-
den/die Vorsitzende des Aufsichtsrates regelmaRig Gber den Gang der Geschafte und Giber die
Lage der Gesellschaft.

§ 3 Wirtschaftsplan

Der gemaR dem Gesellschaftsvertrag aufzustellende Wirtschaftsplan wird durch die Geschaftsfiihrung
so rechtzeitig aufgestellt, dass die Gesellschafterversammlung diesen nach der Vorberatung durch den
Aufsichtsrat vor Beginn des Geschaftsjahres feststellen kann. Nachtrage zum Wirtschaftsplan sind dem
Aufsichtsrat rechtzeitig zur Vorberatung vorzulegen.

§ 4 Zustimmungsbediirftige Geschafte

(1) Soweit durch den Gesellschaftsvertrag bestimmte Geschafte der Gesellschaft nur fir den Fall an
die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden sind, dass die in dieser Geschaftsordnung festzule-
genden Betrage oder Grenzen (iberschritten werden, sind folgende Geschafte zustimmungsbe-
dirftig:

a) Abgrenzbare und im Wirtschaftsplan gesondert ausgewiesene Geschafte, die vom gesell-
schaftsvertraglichen Wirtschaftsplan wesentlich abweichen; als wesentlich gilt im Zweifel
eine Abweichung von mehr als 10 % in einzelnen Positionen, soweit diese Abweichung
30.000 € Uberschreitet;

b) Abschluss von Vertragen, welche die Gesellschaft mehr als zwei Jahre binden und im Jah-
reswert Zahlungsverpflichtungen begriinden, die 100.000 € {ibersteigen;

c¢) Erwerb von Vermoégensgegenstianden und sonstige Investitionen, die im Wirtschaftsplan
als EinzelmalRnahme ausdriicklich aufgefiihrt sind, wenn die geplanten Anschaffungs- und
Herstellungskosten im Einzelfall einen Betrag von 100.000 € Uberschreiten; fiir nicht als
EinzelmaBnahme vom Wirtschaftsplan gedeckte Investitionen betragt die Wertgrenze
30.000 €;

d) VerauRerung von Vermogensgegenstianden mit einem Bilanzwert von tber 100.000 €,
wenn diese um mehr als 10 % unter ihrem Bilanzwert erfolgt.

e) die durch den Wirtschaftsplan nicht gedeckte Aufnahme, Gewahrung und Kiindigung von
Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, Verpflichtungen aus Gewahrleis-
tungsvertragen, Ubernahme von Biirgschaften sowie die Bestellung anderer Sicherheiten
soweit die genannten Geschafte im Einzelfall 50.000 € Ubersteigen; fir die Aufnahme,
Gewahrung und Kiindigung von Darlehen an bzw. von Konzerngesellschaften gilt dies
nicht;

f)  die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als 50.000 €;




g)

h)

Abschluss von Vergleichen Uber Anspriiche und Verzicht auf Anspriiche von mehr als
30.000 €;

Rechtsgeschafte der Theaterleitung, von Ehegatten der Theaterleitung und von Verwand-
ten ersten Grades der Theaterleitung sowie deren Ehegatten mit der Gesellschaft wenn

- im Einzelfall eine Wertgrenze von 5.000 € oder

- 10.000 € im Jahreswert

iberschritten wird; im Ubrigen besteht eine generelle Anzeigepflicht gegeniiber dem Auf-
sichtsrat.

Sofern die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats nicht ohne erhebliche Nachteile oder Gefah-
ren flr die Gesellschaft abgewartet werden kann, genligt die nachtragliche Genehmigung des Auf-
sichtsrates.

(2) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss die Vornahme weiterer Arten von Geschaften von seiner
Zustimmung abhadngig machen.

(3) Der Aufsichtsrat kann der Geschaftsfihrung widerruflich die Einwilligung fiir bestimmte Arten von
Geschaften auch im Voraus erteilen; etwaig bestehende Zustimmungsvorbehalte zugunsten der
Gesellschafterversammlung bleiben davon unberihrt.

§ 5 Berichtspflicht

Die Berichtspflichten der Beteiligungsrichtlinie der Stadt Hagen in der jeweils gliltigen Fassung sind zu
beachten. Die Geschaftsfiihrung hat dem Aufsichtsrat, nicht jedoch einzelnen Aufsichtsratsmitglie-
dern, (iber den Gang der Geschafte nach den Vorschriften des Aktiengesetzes Bericht zu erstatten. Der
Bericht betrifft Themen wie:

a)
b)
c)

d)

Berichterstattung lber wesentliche Veranderungen der Entwicklung der Liquiditat und
der Ertragslage gegeniiber den Erwartungen;

Berichterstattung Giber unerwartet gewinn- oder verlustbringende Vorfalle und deren Ur-
sachen;

Berichterstattung (iber das voraussichtliche Jahresergebnis, die Jahressplanung und Fort-
schreibung der mittel- und langfristigen Planungen;

Berichterstattung tGber Unternehmensziele und -planung sowie bedeutende strukturelle
Anderungen der Unternehmensorganisation.

§ 6 Inkrafttreten

Die Geschaftsordnung ist von der Gesellschafterversammlung in der Sitzung vom [Datum] beschlossen
worden und am Tag darauf in Kraft getreten.




GESCHAFTSORDNUNG fiir den Aufsichtsrat

der Theater Hagen gemeinniitzige GmbH

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung gibt sich der Aufsichtsrat
der Theater Hagen gGmbH auf Grundlage von § 14 Abs. 10 des Gesellschaftsvertrages die
folgende Geschaftsordnung:

§ 1 Allgemeines

Der Aufsichtsrat der Theater Hagen gGmbH flhrt seine Geschafte nach den Vorschrif-
ten des Gesetzes, des Gesellschaftsvertrages und dieser Geschéaftsordnung.

Jedes Aufsichtsratsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten, es sei denn im Ge-
sellschaftsvertrag oder in dieser Geschaftsordnung ist ausdriicklich etwas anderes ge-
regelt.

Jedes Aufsichtsratsmitglied ist dem Wohl der Gesellschaft verpflichtet.

Far samtliche in dieser Geschéaftsordnung vorkommenden Personenbezeichnungen
wurde soweit mdglich eine geschlechtsneutrale Formulierung gewéhlt. Soweit in dieser
Geschéaftsordnung Personen und/oder Funktionen angesprochen sind, gilt die entspre-
chende Terminologie demgeman sowohl fir Frauen als auch fir Manner.

Der Aufsichtsratsvorsitzende vertritt den Aufsichtsrat gegendber Dritten, insbesondere
gegenlber Gerichten und Behdrden sowie gegeniiber der Gesellschafterversammlung
und der Geschéftsfihrung.

§ 2 Verschwiegenheit

Die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach § 15 Abs. 1
des Gesellschaftsvertrages. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat Stillschweigen Uber
alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Uber Be-
triebs- und Geschaftsgeheimnisse, zu bewahren, die ihm durch seine Tétigkeit im Auf-
sichtsrat bekannt geworden sind. Die Verschwiegenheitspflicht umfasst insbesondere
Kenntnisse und Unterlagen, deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich, beson-
ders vorgeschrieben oder vom Aufsichtsrat beschlossen wurden.

Die Verschwiegenheitspflicht gilt Gber die Beendigung der Amtszeit hinaus.

Zu den Sitzungen hinzugezogene Sachverstandige, Berater und andere Personen so-
wie der Schriftfihrer sind vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates zur Verschwiegenheit zu
verpflichten. Die Mitglieder des Aufsichtsrats durfen ihrerseits nur zur Berufsverschwie-
genheit verpflichtete Sachverstandige und Berater hinzuziehen.

Die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder gilt gegentiber dem Trager nur,
soweit nicht gesetzliche Ausnahmebestimmungen, insbesondere § 113 Abs. 5 der Ge-
meindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), dem vorgehen.

§ 3 Konstituierende Sitzung; Wahlen

Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats ist unverziglich nach der Entsendung
durch die Stadt Hagen von der Geschaftsfiihrung der Gesellschaft einzuberufen.

Die konstituierende Aufsichtsratssitzung ist von dem an Lebensjahren altesten anwe-
senden Mitglied des Aufsichtsrates zu eréffnen und bis zur Wahl des Aufsichtsratsvor-




sitzenden zu leiten.

In der konstituierenden Sitzung werden der Aufsichtsratsvorsitzende und sein Stellver-
treter gewahlt.

Ist der Vorsitzende an der Austibung seines Amtes verhindert, so hat sein Stellvertreter
in allen Fallen, in denen er bei dessen Verhinderung in Stellvertretung des Vorsitzenden
handelt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende.

Sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter in der Ausibung ihrer Verpflichtungen ver-
hindert, so hat das nach dem Lebensjahr alteste anwesende Mitglied des Aufsichtsrates
die Verpflichtungen fir die Dauer der Verhinderung zu Ubernehmen. Ihm kommt dabei
die Stellung und Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden zu.

Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem
Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverziglich fir die restliche Amtszeit eine Neuwahl
durchzufdhren.

Bei Wahlen sind die Aufsichtsratsmitglieder berechtigt, Wahlvorschlage zu unterbreiten.
Gewahlt ist, soweit in dieser Geschaftsordnung und im Gesellschaftsvertrag nicht aus-
dricklich anders geregelt, die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hélfte der galti-
gen Stimmen erhalten hat. Nein-Stimmen gelten als giltige Stimmen. Erreicht niemand
mehr als die Halfte der Stimmen, so findet zwischen den Personen, welche die beiden
héchsten Stimmenzahlen erreicht haben, eine Stichwahl statt. Gewabhlt ist, wer in dieser
Stichwahl die meisten gultigen Stimmen auf sich vereinigt.

Auf Antrag eines Aufsichtsratsmitglieds findet die Wahl geheim statt.

§ 4 Vorbereitung der Sitzungen; Tagesordnung

Die Vorbereitung der Sitzungen erfolgt in der Verantwortung des Vorsitzenden. Er wird
dabei von der Geschéaftsfihrung unterstitzt. § 14 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages gilt
entsprechend.

Mit der Einberufung sind Ort und Zeit der Sitzung sowie Gegenstande der Tagesordnung
mitzuteilen und etwaige Beschlussvorschlage zu tGbermitteln.

Die Tagesordnung ist zu erganzen, wenn ein Aufsichtsratsmitglied oder der/ein Ge-
schéftsflihrer dies unter Angabe des Zwecks und der Griinde bis eine Woche vor der
Sitzung dies verlangt. Beschlussvorschlage zu Gegenstanden der Tagesordnung sollen
rechtzeitig vor der Sitzung mitgeteilt werden.

Gegenstande, die nicht mindestens eine Woche vor der Sitzung vom Vorsitzenden
schriftlich mitgeteilt worden sind, dirfen nicht abschlieBend verhandelt werden, wenn
zumindest ein Aufsichtsratsmitglied dies verlangt. In Angelegenheiten von hoher Dring-
lichkeit kdnnen kirzere Fristen zur Einberufung bestimmt werden.

§ 5 Ablauf der Sitzungen
Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden eréffnet und geleitet.
Zu Beginn jeder Sitzung hat der Vorsitzende festzustellen, ob die Einladung ordnungs-
geman ergangen und ob der Aufsichtsrat beschlussfahig ist. Die Tagesordnung ist vom
Aufsichtsrat zu Beginn der Sitzung zu genehmigen.

Der Vorsitzende entscheidet Uber die Reihenfolge der Redebeitrédge und trifft erforderli-
chenfalls weitere Entscheidungen tber die Redeordnung.

Jede Beratung eines Tagesordnungspunktes beginnt mit der Darstellung des Sachver-




haltes durch den Vorsitzenden oder einen von ihm dazu bestimmten Sitzungsteilneh-
mer. Auf eine Darstellung des Sachverhaltes soll verzichtet werden, wenn davon aus-
zugehen ist, dass dieser samtlichen Sitzungsteilnehmern ausreichend bekannt ist.

(5) Der Vorsitzende entscheidet bei der Einladung und Einberufung einer Sitzung Uber die
Zuziehung von Sachversténdigen und Auskunftspersonen zur Beratung Uber einzelne
Gegenstande der Tagesordnung. Der Aufsichtsrat hat einer Hinzuziehung bei der Ge-
nehmigung der Tagesordnung zuzustimmen.

(6) Abstimmungen erfolgen grundsatzlich durch Handzeichen, es sei denn, der Aufsichtsrat
beschlieBt mehrheitlich geheime Abstimmung. Auf Antrag eines Aufsichtsratsmitgliedes
finden personenbezogene Abstimmungen geheim statt.

(7) Die Aufsichtsratsmitglieder missen persénlich an der Aufsichtsratssitzung teilnehmen.
Eine Vertretung - auch durch_andere Aufsichtsratsmitglieder - ist unzulassig. Eine
Stimmbotschaft im Sinne einer Ubergabe einer vor der Sitzung schriftlich niedergelegten
Stimmabgabe durch andere Aufsichtsratsmitglieder ist unzulassig.

(8) Die Theaterleitung (Intendant, GMD und Verwaltungsdirektor) nimmt an den Sitzungen
des Aufsichtsrates teil, soweit der Vorsitzende nichts anderes bestimmt.

§ 6 Beschlussfassung

Die Beschlussfassung richtet sich nach § 14 Abs. 4, 5 und 7 des Gesellschaftsvertrages.

§ 7 Niederschrift
(1)  Fur die Protokollierung ist ein Schriftfiihrer zu bestimmen.

(2)  Uber die Beschliisse und wesentlichen Verhandlungen ist durch den Schriftfihrer nach
der Sitzung eine Niederschrift anzufertigen. Darin sind Ort, Tag, Beginn und Ende der
Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstande der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der
Verhandlungen sowie die Beschlisse im Wortlaut und in der zeitlichen Reihenfolge ein-
schlieBlich der Ergebnisse etwaiger Abstimmungen anzugeben.

(3) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und vom Schriftflihrer
zu prifen und zu unterzeichnen.

(4) Bestehen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und
dem Schriftfihrer Gber den Inhalt der Niederschrift, legen der Aufsichtsratsvorsitzende
und der Schriftfihrer jeweils ihre Version der streitigen Passage der Niederschrift in der
nachsten Aufsichtsratssitzung vor. Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss dar-
Uber, welche Niederschriftversion maBgebend ist.

(5) Eine Ausfertigung der Niederschrift ist allen Mitgliedern des Aufsichtsrats und auch - von
den Ausnahmen des Abs. 6 abgesehen — dem Geschéftsfliihrer/den Geschéaftsfihrern
spatestens mit der Einladung zur nachsten ordentlichen Sitzung zuzuleiten.

(6) Der Aufsichtsrat genehmigt die Niederschrift in der nachsten Sitzung und entscheidet
hierbei Uber etwaige Einwande. Einwéande sind mdglichst frihzeitig schriftlich an den
Vorsitzenden zu richten. Der/die Geschéftsflihrer erhalten davon eine Abschrift. Be-
schlossene Berichtigungen der Niederschrift werden in die Niederschrift der nédchsten
Sitzung aufgenommen.

(7) Die Niederschriften werden von der Gesellschaft aufbewahrt. Die einzelnen Mitglieder
des Aufsichtsrates und der/die Geschéftsfiihrer kdnnen Einblick in die Niederschriften
nehmen. Der Vorsitzende entscheidet darlber, inwieweit eine Ausfertigung der




Niederschrift an den/die Geschéaftsfihrer bei Angelegenheiten, die sie selbst betreffen,
zugeleitet wird und inwieweit eine spatere Einsichtnahme der Geschéftsfihrer in eine
Niederschrift in solchen Fallen ausgeschlossen ist.

Far den Fall einer Beschlussfassung auBBerhalb von Aufsichtsratssitzungen werden die
gefassten Beschlisse und die formelle OrdnungsmaBigkeit ihres Zustandekommens in
einer Niederschrift festgestellt, wofiir im Ubrigen die Bestimmungen Uber die Nieder-
schrift nach dieser Geschéaftsordnung sowie des Gesellschaftsvertrages gelten.

§ 8 Ausschluss bei Beratung von personlichen Angelegenheiten; Interessenskonflikte

(1)

Wird eine Angelegenheit beraten, die einen Geschéftsfihrer oder ein Aufsichtsratsmit-
glied betrifft, so beschliet der Aufsichtsrat in Abwesenheit des Betroffenen dartiber, ob
dieser wahrend der Beratung von der Teilnahme an der Sitzung ausgeschlossen werden
soll.

Jedes Aufsichtsratsmitglied hat potenzielle Interessenskonflikte, insbesondere solche,
die aufgrund einer Beratungs- oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditge-
bern oder sonstigen Geschaftspartnern entstehen kénnen, dem Aufsichtsrat unverzig-
lich offen zu legen. Die Verfahrensweise bei der Offenlegung ist mit dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden abzustimmen. Uber die Behandlung eines dem Aufsichtsratsvorsitzenden
angezeigten Interessenskonflikts, insbesondere Uber ein Stimmverbot und Uber eine
weitere Teilnahme an der Aufsichtsratssitzung, entscheidet der Aufsichtsrat durch Be-
schluss.

Unbeschadet der Regelung des Abs. 2 kann sich ein Aufsichtsratsmitglied zu bestimm-
ten Beratungspunkten selbst fir befangen erklaren und auf die Teilnahme an diesen
Beratungspunkten verzichten.

§ 9 Ausschiisse

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschlisse wahlen, um seine Verhandlungen
und Beschllsse vorzubereiten und deren Ausflihrung zu tberwachen. Die Ausschiisse
sollen nur fir besondere Aufgaben gebildet werden und diirfen nicht auf Dauer angelegt
sein.

Die Ausschusse erflllen im Namen und in Vertretung des Aufsichtsrats die ihnen durch
das Gesetz, diese Geschaftsordnung und besondere Beschliisse des Aufsichtsrates
Ubertragenen Aufgaben.

Die Amtszeit der Mitglieder der Ausschiisse entspricht ihrer Amtszeit als Mitglied des
Aufsichtsrats, soweit bei der Wahl durch den Aufsichtsrat nicht eine kiirzere Amtszeit
bestimmt worden ist.

Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates nicht zugleich auch Mitglied des Ausschusses, so
ist ihm alsbald nach jeder Ausschusssitzung eine Sitzungsniederschrift zu Gbermitteln.

Der Ausschuss kann Mitglieder des Aufsichtsrats, die dem Ausschuss nicht angehdéren,
in beratender Funktion hinzuziehen.

Die Ausschlsse haben dem Aufsichtsrat regelméaBig tber ihre Arbeit zu berichten.

Die Ausschisse sind beschlussfahig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder an
der Beschlussfassung teilnehmen.

Die fir den Aufsichtsrat im Gesetz, in der Satzung und in dieser Geschéftsordnung ge-
troffenen Regelungen gelten entsprechend fir Ausschiisse.




§ 10 Geschaftsordnung der Theaterleitung

Der Aufsichtsrat kann jederzeit Anderungen und Ergénzungen der Geschéftsordnung der The-
aterleitung geman § 12 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages zum Erlass durch die Gesellschaf-
terversammlung beschlieBen. Zu geplanten Anderungen ist die Theaterleitung rechtzeitig zu
héren. Uber erfolgte Anderungen ist die Theaterleitung unverziiglich zu unterrichten.

§ 11 Inkrafttreten

Die Geschéftsordnung ist vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom 08.03.2022 beschlossen wor-
den und tritt mit Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung vom.... in Kraft.




	Vorlage
	Anlage 1: TOP 8 - GO für die Geschäftsführung
	Anlage 2: TOP 8 - GO für den Aufsichtsrat

